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Das „Status of Forces Agreement“ 
zwischen den USA und Irak: kein  
bequemes SOFA
Henner Fürtig

Am 17. Oktober 2008 bestätigte das US-Verteidigungsministerium die Übergabe des 
Entwurfes eines Status of Forces Agreement (SOFA) an die irakische Regierung, dessen 
Ausarbeitung Ministerpräsident Nuri al-Maliki und US-Präsident George W. Bush am 
26. November 2007 beschlossen hatten.

Analyse:

Die Meldung weist nur vordergründig auf einen Erfolg. Im Hintergrund bestehen er-
hebliche Interessenunterschiede zwischen den Verhandlungspartnern fort, und ein 
Ende der Vertragsgespräche ist damit noch nicht erreicht. Schließlich war die Unter-
zeichnung des Abkommens ursprünglich bereits für den 31.7.2008 vereinbart worden. 
Die Unterschriftsleistung vor dem 31.12.2008, dem Datum des Auslaufens der für die 
Truppenstationierung im Irak maßgeblichen UN-Sicherheitsratsresolution 1511, ist aus 
einer Reihe von Gründen nicht sicher:

Bisher trafen Maximalforderungen der USA auf eine schwache irakische Regierung, 
die ihnen nicht nachkommen konnte, ohne sich der Gefahr des eigenen Untergangs 
auszusetzen. Es bleibt abzuwarten, ob der neue Entwurf für die irakische Seite an-
nehmbare Kompromisse beinhaltet.

Die Verhandlungen fanden unter den Bedingungen des sich verschärfenden Macht-
kampfes im Irak und des sich gleichfalls zuspitzenden Wahlkampfes in den USA statt. 
Dadurch beeinflussten immer mehr sachfremde Erwägungen den Verhandlungs
prozess. Beide Regierungen waren zudem bemüht, die Legislative auszuschließen.

Die am 26.11.2007 vereinbarte Verhandlungsagenda erwies sich als völlig über-
frachtet. Viel zu spät wurde das eigentliche Status of Forces Agreement aus dem Ge-
samtpaket herausgelöst.

Der zunehmende Termindruck setzte einen fatalen Kreislauf „handwerklicher“ 
Fehler und wenig durchdachter Vorschläge in Gang, der substanzielle Fortschritte 
verhinderte.
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1.	 Einleitung

Die am 16.10.2003 vom UN-Sicherheitsrat beschlos-
sene Resolution (UNSRR) 1511 regelt Rechte und 
Pflichten der Besatzungsmächte im Irak. Obwohl 
der Sicherheitsrat den Einmarsch der USA und ih-
rer Verbündeten in den Irak am 20.3.2003 nicht legi-
timiert hatte, sah er sich im Interesse der irakischen 
wie auch der regionalen Stabilität genötigt, dem Fait 
accompli nachträglich eine völkerrechtliche Grundla-
ge zu geben. Die Besatzung umfasste zunächst auch 
die zivile Verwaltung des Staates; erst am 28.6.2004 
erlangte Irak eine eingeschränkte Souveränität zu-
rück. Die Einschränkungen ergaben sich primär aus 
dem Umstand, dass weiterhin – im Wesentlichen 
US-amerikanische – Besatzungstruppen im Irak 
stationiert blieben, nun sogar doppelt legitimiert. 
Zum einen durch die unverminderte Gültigkeit der 
UNSRR 1511 und zum anderen durch das förmliche 
Ersuchen der irakischen Regierung, die Resolution 
zu verlängern.

In den beiden von extremer Unsicherheit gekenn-
zeichneten Jahren 2005 und 2006, als Irak mehrfach 
kurz vor dem Ausbruch eines offenen Bürgerkrieges 
stand, schätzte die Bagdader Regierung die exis-
tenzsichernde Präsenz der US-Truppen. Im Zuge 
der US-Truppenaufstockung seit Jahresbeginn 2007 
(Operation Surge) wurden sogar Fortschritte in der 
Stabilität erzielt. Dadurch erkannten oppositionelle 
Fraktionen im Parlament neue Freiräume, um die 
Regierung Maliki herauszufordern. Im Juni 2007 
beschloss das Parlament u. a., der US-Regierung ei-
nen Zeitplan für den Truppenabzug abzuverlangen 
und die Volksversammlung über die erneute/wei-
tere Verlängerung der UNSRR 1511 entscheiden zu 
lassen. Ein negatives Votum des Parlamentes hätte 
Ministerpräsident Maliki aber jedes Spielraums ge-
genüber den USA beraubt. Deshalb wählte er die 
„Vorwärtsverteidigung“: Ohne das Parlament einzu-
beziehen, teilte er dem UN-Sicherheitsrat mit, sein 
Land werde letztmalig um eine Verlängerung der 
Resolution bis zum 31.12.2008 nachsuchen.1

Weil damit die juristische Stellung der US-Trup-
pen im Irak vom 1.1.2009 an direkt betroffen war, 
zwang er einerseits Washington zu einer unmit-
telbaren Reaktion. Andererseits schien ein Erpres-
sungsversuch Malikis gegenüber seiner transat-
lantischen Schutzmacht extrem unwahrscheinlich. 
Deshalb spricht einiges dafür, dass auch den USA 

1 Vgl. Economist Intelligence Unit (EIU) Country Report Iraq, 
London, Dezember 2007, S. 11.

daran gelegen war, ihre Truppenpräsenz im Irak 
rechtlich neu zu bestimmen. Immerhin hatte der 
National Intelligence Council erst im August 2007 
eingeschätzt, dass die irakischen Sicherheitskräfte 
weiterhin nicht in der Lage sei-n würden, Stabilität 
zu gewährleisten, und dass ein Rückzug der USA 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt radikale Kräfte stär-
ken würde.2 Nur wenig sprach deshalb gegen den 
Abschluss eines Vertrages mit einer botmäßigen ira-
kischen Regierung, der das seit dem Sturz Saddam 
Husseins erreichte Gewicht der USA im Irak – zu-
mindest mittelfristig – zementieren und zudem die 
ausufernden (Nach-)Kriegskosten berechenbarer 
gestalten würde. So hatten sich die ursprünglich 
veranschlagten Kosten von 50 bis 60 Mrd. US$ bis 
Ende 2007 auf 607 Mrd. US$ verzehnfacht. Werden 
die indirekten Kosten einbezogen, kamen selbst 
konservative Rechner sogar auf eine Summe von  
1,3 Bio. US$.3 Es gab also genügend Gründe für bei-
de Seiten, um unter dem sperrigen Titel Declaration 
of Principles for a Long-Term Relationship of Coopera-
tion and Friendship Between the Republic of Iraq and the 
United States of America am 26.11.2007 in Washing-
ton die Absicht zu erklären, das bilaterale Verhältnis 
von 2009 an auf eine neue und dauerhafte Grund-
lage zu stellen. Die unverbindliche Erklärung sollte 
allerdings zunächst nur Parameter für die eigent-
lichen Verhandlungen über einen formalen Vertrag 
setzen. Die Liste der Absichten war lang. Sie um-
fasste sowohl wirtschaftliche als auch politische und 
militärische Aspekte der zukünftigen Beziehungen. 
Am Beginn der Verhandlungen musste aber die 
Klärung der Mission der USStreitkräfte im Irak 
von Januar 2009 an stehen. Die Erklärung skizzierte 
die Mission – ohne zeitliche Einschränkung – in der 
„Abschreckung und Verhinderung einer auslän-
dischen Aggression“ und in der „Bereitstellung von 
Sicherheit“. Darüber hinaus waren aber auch so de-
taillierte Fragen wie Zahl, Stationierung und Aufga-
ben der Militärbasen, Immunität militärischer und 
ziviler Angestellter der Streitkräfte, Umfang und 
Qualität der Privilegien der Befehlshaber usw. zu 
klären. Der formelle Vertragsabschluss war für den 
31.7.2008 festgelegt worden. Beide Seiten stellten 
sich damit unter erheblichen Zeitdruck.

2 Vgl. Prospects for Iraq’s Stability: Some Security Progress but 
Political Reconciliation Elusive, in: National Intelligence Estim-
ate, Washington DC, August 2007, S. 1f.

3 Vgl. War at any Price? The Total Economic Costs of the War Bey-
ond the Federal Budget. A Report by the Joint Economic Com-
mittee Majority Staff, Washington DC, November 2007, S. 2.
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2.	 Die	Interessen	der	Verhandlungspartner

USA

Es vergingen mehr als drei Monate, ehe die US-
Regierung ihren Vertragsentwurf am 7.3.2008 vor-
legte. Wenige Tage zuvor hatte Verteidigungsmi-
nister Robert Gates den Tenor des Entwurfes mit 
der Aufgabe umrissen, „eine dauerhafte Präsenz 
der USA im Irak zu sichern“.4 Die danach in inter-
nationalen Medien durchsickernden Einzelheiten 
ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. 
Demnach sollte die Zahl der Militärbasen von 30 
auf 58 steigen. Das darin stationierte Militär wer-
de – aus kosmetischen Gründen – nicht für immer 
(permanent), sondern „dauerhaft“ (enduring) im Irak 
bleiben.5 Darüber hinaus behielten sich die USA das 
Recht auf Kampfeinsätze gegen innere und äußere 
Gegner ohne vorherige Konsultation der irakischen 
Regierung vor. Die während dieser Kampfeinsätze 
gemachten Gefangenen würden nicht an irakische 
Behörden überstellt. Selbstverständlich genössen 
nicht nur alle (militärischen und zivilen) Angehö-
rigen der USStreitkräfte, sondern auch deren etwa 
13.000 Partnerfirmen mit ihren 154.000 Angestellten 
volle diplomatische Immunität. Der irakische Luft-
raum bis zu einer Höhe von 10.000 Metern werde 
ausschließlich von den USStreitkräften kontrol-
liert, die Ministerien für Verteidigung, Inneres und 
Nationale Sicherheit stünden für einen Zeitraum 
von zehn Jahren unter Aufsicht.6

Darüber hinaus fanden sich weitere eher allge-
meine Forderungen/Festlegungen in dem Entwurf, 
die in ähnlicher Form schon in der Erklärung vom 
November 2007 enthalten gewesen waren. Dazu ge- 
hörten die vollständige Hoheit der USA über ira-
kische Rüstungsverträge und die unbedingte Be-
vorzugung von USFirmen bei der Auftragsvergabe 
in den Schlüsselbereichen der irakischen Wirtschaft, 
insbesondere im Erdölsektor. Weitere Passagen7 
konnten kaum anders als eine verklausulierte An-
erkennung Israels interpretiert werden. Schluss-
endlich konnte der Inhalt des Vertragsentwurfes 
auch als Versuch der Regierung Bush interpretiert 
werden, den im In- und Ausland außerordentlich 

4 Vgl. www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=18357565 
(26.2.2008).

5 Vgl. The Guardian, London, 8.4.2008.
6 Vgl. Boston Globe, Boston, 15.6.2008.
7 „[…] promoting political efforts to establish positive relation-

ships between the states of the region and the world, which 
serve  ithe common goals of als the relevant parties in a manner 
that enhances the security and stability of the region“, Middle 
East Economic Survey (MEES), Nicosia, 50 (2007) 49, S. 26.

umstrittenen Irakkrieg doch noch nachträglich in 
einen Erfolg umzumünzen. Ein in dieser Form un-
terschriebener Vertrag hätte den Einfluss der USA 
in der strategisch so wichtigen Golfregion tatsäch-
lich dauerhaft (enduring) gesichert.

Irak

Es ist bezeichnend, dass die irakische Regierung 
keinen eigenen Vertragsentwurf vorlegte. Stattdes-
sen wurde sie nicht müde, die Abschnitte in der 
Absichtserklärung vom 26.11.2007, die Irak ihrer 
Meinung nach begünstigten, immer wieder zu un-
terstreichen: Verteidigungsgarantien der USA ge-
genüber einer externen Aggression und Schutz vor 
Terroristen im Inland, umfassende Unterstützung 
beim Aufbau eigener Sicherheitskräfte, Hilfe bei der 
Einwerbung ausländischer Direktinvestitionen und 
der Integration in den Weltmarkt (u. a. WTO) so-
wie – nicht zuletzt – beim Schuldenabbau.8 Darüber 
hinaus propagierte die Regierung den anvisierten 
Vertrag als wesentlichen weiteren Baustein, um die 
vollständige Souveränität Iraks wiederzuerlangen. 
Immerhin würde das Ende der UNSRR 1511 und 
ein bilateraler Vertrag mit den USA auch bedeuten, 
dass Irak nicht länger unter die Gültigkeit von Ka-
pitel 7 der UNOCharta fiele, wonach das Land seit 
dem Überfall auf Kuwait 1990 eine „Gefahr für den 
internationalen Frieden und die Sicherheit“ dar-
stellte und entsprechend sanktioniert wurde.

Letztlich ließ sich – trotz aller gegenteiligen Be-
teuerungen – nicht verleugnen, dass der Vertrag in 
erster Linie den Separatinteressen der Regierung 
Maliki diente. Die – nicht zuletzt durch die USA 
mit verursachte – Ethnisierung und Konfessionali-
sierung der politischen Landschaft Iraks nach dem 
Sturz Saddam Husseins hatte dazu geführt, dass na-
hezu alle staatlichen Institutionen, einschließlich der 
Sicherheitskräfte, in ethnische und konfessionelle 
Fraktionen gespalten wurden. Demzufolge konnte 
sich Ministerpräsident Maliki nur der Loyalität von 
Teilen der Armee und Polizeikräfte sicher sein. Aus 
seiner Sicht sollte der Vertrag also vornehmlich den 
machtpolitischen Status quo einfrieren sowie ihn 
und die ihn unterstützenden politischen Kräfte un-
ter US-amerikanischen Schutz stellen. Vor allem Ma-
likis Da‘wa-Partei und der Islamic Supreme Council  

8 Declaration of Principles for a Long-Term Relationship of Co-
operation and Friendship Between the Republic of Iraq and the 
United States of America, 26.11.2007, www.whitehouse.gov/
news/releases/2007/11/20071126-11.html.
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of Iraq (ISCI), die größte Schiitenorganisation des 
Landes, hatten immer wieder davor gewarnt, dass 
sich die USA zunehmend auf sunnitische Stämme 
und „Selbsthilfegruppen“ ausrichten.9 Angesichts 
des heraufziehenden Proteststurms der Opposition 
nahmen sich diese Warnungen allerdings eher be-
scheiden aus.

3.	 Opposition	im	In-	und	Ausland

An den Forderungen des US-Vertragsentwurfes 
entzündete sich im Irak heftiger Protest. Parlamen-
tarische und außerparlamentarische Opposition kri-
tisierten einhellig, dass die Vertragsbestimmungen 
weit über das hinausgingen, was die USA in ver-
gleichbaren Verträgen mit anderen Ländern verein-
bart hatten. Fünf der vorgesehenen 58 Militärbasen 
würden das Format von „Megabasen“ aufweisen, 
allein die nördlich von Bagdad gelegene Balad Air 
Base habe ein höheres Flugaufkommen als O’Hare 
in Chicago, der weltgrößte Zivilflughafen.10 In kei-
nem anderen Stationierungsland von US-Truppen 
würden zivile Vertragspartner Schutz vor der Straf-
verfolgung des Gastlandes genießen. Per Saldo habe 
der Vertragsentwurf einmal mehr den eigentlichen 
Zweck des Regimewechsels von 2003 offengelegt: 
vollständige Kontrolle über Iraks Erdölressourcen, 
dauerhafte landgestützte Militärpräsenz im Nahen 
Osten, erhebliche Konkurrenzvorteile für US-Unter-
nehmen, Festigung der Sicherheit Israels und voll-
ständige Einkreisung Irans.11

Im Parlament erinnerten aufgebrachte Abgeord-
nete an die langen Erfahrungen Iraks mit der bri-
tischen Fremdherrschaft und verglichen den vorge
legten Vertragstext mit dem Geist und Inhalt des 
Britisch-Irakischen Vertrages von 1932, der dem 
Zweistromland auch formal die Unabhängigkeit 
gewährt, gleichzeitig aber die britische Vorherr-
schaft auf Jahrzehnte hinaus gesichert hatte. Andere 
erklärten, gegen die vom UN-Sicherheitsrat sanktio-
nierte Besatzung habe man sich nur eingeschränkt 
wehren können, sehr wohl aber gegen die eigene 
Mitwirkung bei der „Versklavung Iraks“. Eine wei-
tere Verlängerung der UNSRR 1511 sei somit die-
sem Vertrag vorzuziehen.12 Im Gegensatz zur sons-
tigen notorischen Zerstrittenheit einigte sich das 

9 Vgl. Al-Ahram Weekly, Kairo, 12.9.2008.
10 Vgl. Boston Globe, Boston, 15.6.2008.
11 Vgl. Sager, Abdulaziz: Iraq Five Years Later – The Failure of the 

Americans, Iraqis and Arabs, in: Gulf Monitor, Dubai, 2 (2008) 
3, S. 5.

12 Vgl. www.mcclatchy.com/251/v-print/story/40372.html.

Parlament in dieser Frage überraschend schnell auf 
die Forderungen, dass die uneingeschränkte Souve-
ränität Iraks zu keiner Zeit in Frage gestellt werden 
dürfe, dass der vollständige Truppenrückzug der 
USA durch einen Zeitplan sichergestellt sein müsse, 
dass der Vertrag von den Parlamenten beider Staa-
ten zu ratifizieren sei und dass beide Parteien das 
Recht behalten müssten, den Vertrag innerhalb an-
gemessener Fristen zu kündigen. Der im Parlament 
generierte Druck erfuhr im außerparlamentarischen 
Bereich erhebliche Verstärkung. Den regelmäßigen 
Protestaufrufen des einflussreichen Schiitenpredi-
gers Muqtada as-Sadr folgten Tausende, Iraks pro-
minentester religiöser Führer, Großayatollah Ali 
as-Sistani, bestand auf einem Referendum vor Ver-
tragsunterzeichnung.13

In die Einwände der irakischen Schiitenführer 
mischten sich die Proteste der iranischen Regie-
rung, die sich sehr wohl als Adressatin jener Ag-
gressionsvorwürfe ausmachte, die der Vertrag ein-
dämmen sollte. Iranische Politiker eröffneten ein 
propagandistisches Trommelfeuer, wonach die Un- 
terzeichnung des von den USA vorgelegten Ver-
tragsentwurfes Irak in eine „vollständige Kolonie“ 
verwandeln würde.14 Überdies nutzten sie ihren 
seit 2003 exponentiell gewachsenen Einfluss im 
Irak aus, um Organisationen und einzelne Politi-
ker nachdrücklich aufzufordern, gegen den Ver-
trag Front zu machen. Auch ein Besuch Malikis in 
Teheran vom 7. bis 9.6.2008 konnte die ablehnende 
Haltung der iranischen Führung nicht erschüttern. 
Revolutionsführer Khamenei bilanzierte nach dem 
Treffen, er sei sicher, dass „sich die amerikanischen 
Träume nicht erfüllen würden“.15

So standen die schließlich am 11.3.2008 aufge-
nommenen offiziellen Verhandlungen von Beginn 
an unter keinem guten Stern. US-amerikanische 
Maximalforderungen, die Schwäche der irakischen 
Regierung sowie der wachsende Druck aus dem 
In- und Ausland zwangen Maliki schließlich zur 
(vorläufigen) Aufgabe. Am 13.6.2008 erklärte er die 
Verhandlungen für unbefristet unterbrochen.

4.	 In	der	Sackgasse

Politischer Instinkt riet dem irakischen Ministerprä-
sidenten, die Unterbrechung der Verhandlungen als 
souveränen „Zug an der Reißleine“ zu propagieren. 

13 Vgl. Washington Post (WP), Washington DC, 13.7.2008.
14 Vgl. Kayhan, Teheran, 2.6.2008.
15 MEES, Nicosia, 51 (2008) 24, S. 25.
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Das von seinen innen- und außenpolitischen Geg-
nern immer wieder kolportierte Bild der „amerika-
nischen Marionette“ ließ sich am besten korrigie-
ren, wenn er genau die Forderungen Washingtons 
als unannehmbar zurückwies, die in der irakischen 
Bevölkerung den größten Unmut erregten. „Nicht 
alles, was Amerika wünscht, kann Amerika bekom-
men ...“,16 behauptete Maliki selbstbewusst. Keiner-
lei Einschränkung der Souveränität des Staates sei 
hinnehmbar und die US-Regierung müsse sich dar-
über hinaus auf einen verbindlichen Zeitplan für 
den Truppenabzug festlegen. Die Verhandlungen 
bedürften also einer Neuausrichtung: Es dürfe nicht 
länger primär um die Bedingungen gehen, unter 
denen die Truppen bleiben würden, sondern viel-
mehr um die Voraussetzungen, unter denen sie das 
Land verlassen würden. Er, Maliki, könne sich nicht 
vorstellen, dass nach 2011 noch US-Truppen im Irak 
stationiert seien.17 Der schiitische Ministerpräsident 
distanzierte sich damit merklich von seinem kurdi-
schen Außenminister Hoshyar Zebari, der die Ver-
handlungen keinesfalls auf dem toten Gleis sah und 
der seine US-amerikanischen Verhandlungspartner 
als „konstruktiv, ehrlich und freimütig“18 beschrieb. 
Die Mehrheit der Kommentatoren sah darin vor al-
lem eine weitere Bestätigung kurdischer Loyalität 
gegenüber den USA.

Maliki dagegen versuchte, seine Position gegen-
über dem außerordentlich kritischen Parlament zu 
verbessern. Die von den USA quasi als „Musterdo-
kument“ für den autokratischen Nahen Osten apos-
trophierte irakische Verfassung von 2005 bestimmte 
eindeutig, dass alle internationalen Verträge vom 
Parlament zu bestätigen seien. Maliki behauptete 
deshalb von nun an, bei dem zur Debatte stehenden 
Dokument handele es sich nicht um einen Vertrag, 
sondern lediglich um eine Vereinbarung.19 Seine de-
monstrative Entschlossenheit diente somit u. a. dem  
Zweck, das Parlament dazu zu bewegen, seine In-
terpretation zu dulden.

Pikanterweise beschäftigte ein ähnliches Pro-
blem auch die Politik in den USA. Demokratische 
Kongressabgeordnete, aber auch neutrale Kom-
mentatoren warnten schon seit November 2007, 
dass die USA noch nie eine so weit reichende Ver-
pflichtung eingegangen seien, wie im Irak geplant: 
Schließlich garantiere man, die gewählte Regierung 
in Bagdad gegen jede Bedrohung zu verteidigen. 

16 Los Angeles Times, Los Angeles, 16.9.2008.
17 Vgl. Financial Times, London, 14./15.6.2008.
18 MEES, 51 (2008) 25, S. 21.
19 Vgl. WP, 13.7.2008.

Bushs Verteidigungsminister Robert Gates entgeg-
nete darauf, lediglich ein „Abkommen“ (agreement), 
kein Vertrag, werde angestrebt. Schließlich unter-
hielten die USA Status of Forces Agreements (SOFAs) 
mit mehr als einhundert Staaten, darunter Japan, 
Südkorea und Deutschland. Die zwischen drei und 
hundert Seiten starken Dokumente dienten sowohl 
der Rechtssicherheit des Entsenders als auch der 
des Gastlandes. Ihre Unterzeichnung falle eindeu-
tig unter die exekutiven Rechte des Präsidenten.

Die Kritiker ließen sich dadurch nicht beschwich-
tigen. Selbst wenn sich die USA in einigen Fällen zu 
direktem Beistand verpflichtet hätten, dann sei das 
nicht auf der Grundlage eines SOFA, sondern eines 
förmlichen bilateralen Vertrages erfolgt, der vom 
Kongress mit Zweidrittelmehrheit bestätigt werden 
musste. In keinem Fall sei jedoch die Integrität der 
Regierung eines Gastlandes garantiert worden. Vor 
allem demokratische Kongressabgeordnete monier-
ten deshalb, die USA degradiere sich damit unter 
Umständen zu einer Bürgerkriegspartei und binde 
jeden Nachfolger Präsident Bushs auf unverant-
wortliche Weise. Unabhängig von der Namensge-
bung sei der Tatbestand eines Vertrages gegeben, 
die Einbeziehung des Kongresses sei damit unaus-
weichlich.20 Die Regierung verlegte sich nun auf 
Spiegelfechterei. Die Erklärung vom 26.11. spreche 
von „dauerhaften“ (enduring), nicht von „ständigen“ 
(permanent) Militärbasen, und außerdem habe sich 
die USA nicht zum Beistand verpflichtet, sondern 
im gegenseitigen Interesse der USA und Iraks solle 
lediglich vereinbart werden, „die Souveränität, ter-
ritoriale Integrität und politische Unabhängigkeit 
Iraks zu bewahren und externe Bedrohungen ab-
zuschrecken“.21 Damit ließ sich der Dissens jedoch 
nicht auflösen.

Der USBotschafter in Bagdad, Ryan Crocker, 
wartete während einer Kongressanhörung im April 
2008 schließlich mit einem Lösungsvorschlag auf, 
den die Regierung erleichtert aufgriff. Crocker zu-
folge seien in der Erklärung vom November 2007 ei-
gentlich zwei Abkommen/Verträge versteckt: zum  
einen ein klassisches SOFA und zum anderen ein 
„Strategisches Rahmenabkommen“. Angesichts der  
sich im April längst abzeichnenden Kontroversen 
erschien es ihm daher sinnvoll, die Abkommen 
getrennt und nacheinander zu verhandeln (Bruno,  
o. J.). Die US-Regierung erteilte ihrer Verhand-
lungsdelegation folglich den Auftrag, sich vorerst 

20 Vgl. Reuters, 6.2.2008.
21 The Guardian, London, 8.4.2008.
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auf das SOFA zu konzentrieren. Von nun an stan-
den Fragen wie Uniform und Waffenrechte, das 
Tragen von Hoheitszeichen, Aufenthaltsorte und 
Aktionsradius der Soldaten im Mittelpunkt, aber 
auch Einzelheiten wie Nummernschilder, Post- und 
Wäscherei-Service, Abfallentsorgung usw. In dieser 
„abgespeckten“ Version falle die Unterzeichnung 
des Abkommens unter die Privilegien der Exeku-
tive; es sei verbindlich, benötige aber keine Zu-
stimmung des Kongresses.22 Der Kunstgriff miss-
lang trotzdem. Da ein SOFA eindeutig Probleme 
der Rechtsgeltung und Immunität behandelt, die 
US-Verhandlungsführer in dieser Frage aber nicht 
von ihren Positionen abwichen, unterbrach Minis-
terpräsident Maliki – wie beschrieben – selbst die 
Verhandlungen zum SOFA.

Damit ist im Strategischen Rahmenabkommen 
der kolossale „Rest“ der kontroversen Themen „zwi- 
schengelagert“: der Verpflichtungsgrad der Bei-
standserklärung, Zahl und Umfang der Militärba-
sen, Kontrolle der Ressourcen, Privilegien von US- 
Unternehmen, Geltung der Hoheitsrechte usw. Der 
unmittelbar nach der Verhandlungsunterbrechung 
durch Maliki unternommene Versuch, das Strategi-
sche Rahmenabkommen faktisch zu einem Proto-
koll des SOFA zu erklären und damit ebenfalls an 
den Parlamenten vorbeizulotsen, scheiterte umge-
hend (Bruno, o. J.). Für Präsident Bush und seine 
Regierung konnte es fortan nur noch darum gehen, 
zumindest die Unterschriften unter das SOFA zu 
gewährleisten.

5.	 Schadensbegrenzung

Nachdem Präsident Bush seine Diplomaten zu 
größerer „Flexibilität und Vorurteilslosigkeit“23 in 
den wieder aufzunehmenden Verhandlungen auf-
gefordert hatte, unterbreitete er selbst einige Kom-
promissangebote. Er bezeichnete einen Zeitplan für  
den Truppenabzug nicht länger als kontraproduk-
tiv, sondern kündigte an, das US-Militär bis Juli 
2009 aus den Städten abzuziehen. Darüber hinaus 
verkündete er, sein Land bestehe nicht länger auf 
der Immunität für private Vertragspartner der US-
Armee. Kriegsgefangene könnten nach Ende der 
Kampfhandlungen an irakische Behörden überstellt 
werden, Militäroperationen der USA auf irakischem 
Territorium würden nur im Einvernehmen mit der 

22 Vgl. WP, 11.4.2008.
23 WP, 13.7.2008.

irakischen Regierung erfolgen und die Militärbasen 
würden keinesfalls als Ausgangspunkt für Angriffe 
auf Drittländer dienen.24 Maliki kündigte daraufhin 
am 25.8. die Wiederaufnahme der Verhandlungen 
vorbehaltlich eines klaren Zeitplans für den Trup-
penrückzug an. Für ihn bleibe Ende 2011 ein realis-
tischer Termin, um die Operation abzuschließen.25 
In den folgenden zwei Wochen verdichteten sich 
die Hinweise auf Verhandlungsfortschritte. Am 5.9. 
während eines Besuches in Bagdad bestätigte der 
stellvertretende US-Außenminister John Negropon-
te Ende 2011 als Abschlusstermin für den Truppen-
rückzug.

Kritiker monierten umgehend, dass dies nur für 
Kampftruppen, nicht aber für rückwärtige Dienste 
oder Techniker und Logistiker gelte. Letztere ent- 
schieden jedoch gegenwärtig über die Qualität ei-
ner Streitmacht. Über sie wäre die Kontrolle der 
irakischen Armee auch nach 2011 gewährleistet.26 
Auch andere Punkte gerieten ins Visier der Kritik. 
Für die irakische Seite blieb vor allem die Immuni-
tätsfrage wesentlich. Trotz des Zugeständnisses von 
Präsident Bush hinsichtlich der privaten Kontrakt-
partner müsse laut Maliki weiterhin sichergestellt 
sein, dass ein GI, der auf einem irakischen Markt 
einen Händler erschießt, von einem irakischen Ge-
richt verurteilt wird. Immunität könnten Militär-
angehörige bestenfalls innerhalb ihrer Garnison ge-
nießen.27 Darüber hinaus blieb für ihn der ungewis-
se Ausgang einer Parlamentsabstimmung bestehen. 
Verfassungsrichter wiesen ihn zudem darauf hin, 
dass die nötigen Gesetze für die Unterzeichnung 
internationaler Verträge dieses Kalibers weiterhin 
nicht verabschiedet seien. Fast schon hilflos schlug 
Maliki nun vor, bis zum 31.12.2008 Memoranden an-
stelle eines förmlichen SOFA auszutauschen.28 Ver-
fassungsrechtliche Bedenken wurden auch wieder 
in den USA laut. Nach der Trennung des SOFA vom 
Strategischen Rahmenabkommen habe sich Präsi-
dent Bush zwar das Recht auf die Unterzeichnung 
des Ersteren gesichert, er dürfe seine Privilegien als 
Oberbefehlshaber der USStreitkräfte aber nicht an 
ein gemeinsames „US-Irak-Komitee“ abtreten, wie 
in neuen Kompromissvorschlägen vorgesehen.29

24 Vgl. New York Times (NYT), New York, 19.9.2008.
25 Vgl. MEES, 51 (2008) 35, S. 20.
26 Vgl. Washington Times (WT), Washington DC, 22.8.2008.
27 Vgl. NYT, 19.9.2008.
28 Vgl. www.truthout.org/article/us-iraq-agreement-leaked?html.
29 Vgl. Ackerman, Bruce / Hathaway Oona: What Bush will sur-

render in Iraq, in: Time Magazine, New York, 11.9.2008.
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6.	 Ausblick

Je näher der Stichtag 31.12.2008 rückt, desto ner-
vöser diskutieren die Verhandlungspartner Alterna-
tiven zu einem förmlichen SOFA. Die nächstliegen-
de Variante wäre die nochmalige Verlängerung der 
UNSRR 1511. Sowohl Washington als auch Bagdad 
fürchten jedoch, dass die „Notlage“ von den ständi-
gen Sicherheitsratsmitgliedern Russland und China 
für „unangenehme“ Forderungen genutzt werden 
könnte. Eine weitere Alternative wäre ein simpler 
Handschlag zwischen Präsident Bush und Minis-
terpräsident Maliki, der den gegenwärtigen Status 
quasi über den Jahreswechsel hinaus verlängert 
und den Abschluss der Verhandlungen der nächs-
ten US-Regierung überlässt. Diese Variante erklär-
ten Völkerrechtler jedoch umgehend für rechtswid-
rig. Ohne gültiges SOFA müssten die US-Truppen 
im Irak vom 1.1.2009 an jegliche Kampfhandlungen 
einstellen, in ihre Garnisonen zurückkehren und 
unverzüglich aus Irak abziehen.30 Die Chancen da-
für, dass ein SOFA zustande kommt, sind aber nicht 
größer geworden. Unmittelbar nachdem Negropon
te abgereist war, zitierte Großayatollah Sistani Mi-
nisterpräsident Maliki nach Najaf und machte ihm 
unmissverständlich klar, dass er einem Dokument, 
das nicht durch Parlamentsentscheid bestätigt wor-
den ist, jegliche Legitimität absprechen werde.31 Das 
verringerte den Spielraum Malikis in dieser Frage 
auf Null.

Erste Informationen über den am 17.10. überge-
benen Vertragsentwurf deuten darauf hin, dass die 
US-Regierung die missliche Lage Malikis erkannt 
hat und hofft, mit weiter reichenden Kompromiss-
vorschlägen das SOFA doch noch termingerecht ab-
zuschließen. Die Abzugsdaten von 2009 und 2011 
wurden förmlich bestätigt. Zudem könnten nun 
auch US-Militärs bei schwerwiegenden Vergehen 
außerhalb ihrer Garnisonen vor ein irakisches Ge-
richt gestellt werden, wenn das Delikt nicht wäh-
rend Kampfhandlungen stattfand. Irakische Behör-
den würden in die Planung und Ausführung von 
Kampfhandlungen gleichberechtigt einbezogen, die  
Green Zone werde ebenfalls ihrer Kontrolle unter-
stellt. Nur im Gefolge direkter Kampfhandlungen 
dürfe die US-Armee Gefangene machen, diese 
müssten in jedem Fall nach Ablauf von 24 Stunden 
den Irakern übergeben werden. Die Kontrolle des 

30 Vgl. WP, 14.10.2008.
31 Vgl. Kayhan, Teheran, 9.10.2008.

irakischen Luftraumes obliege beiden Seiten zu 
gleichen Teilen.32

Obwohl der Entwurf nicht in vollem Wortlaut 
vorliegt, ist von weiter gehenden Kompromissange-
boten Washingtons kaum auszugehen. Damit liegt 
das Wohl und Wehe des SOFA in Bagdad – nicht 
eben eine Garantie für das letztendliche Zustande-
kommen.
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